
Choller
Naturschutzgebiet

Regeln:

Es ist untersagt
• die offiziellen Wege zu verlassen (Ausnahme Badebuchten)
• Hunde in den Naturschutzgebieten frei laufen zu lassen
• die Flachwasserschutzzone (Abgrenzung gelbe Bojen) mit  
  Booten oder Sportgeräten zu befahren (ausgenommen durch  
  Berechtigte)
• zu campieren
• Feuer ausserhalb der offiziellen Feuerstellen zu entfachen
• technische Installationen wie Musik- und Lichtanlagen zu  
  betreiben
• Festzelte und -möblierungen aufzustellen
• Feuerwerk abzubrennen
• Fluggeräte wie Drohnen, Modellflugzeuge etc. fliegen zu lassen
• die Nachtruhe zwischen 22.00 und 07.00 Uhr zu stören

Die Badebuchten sind zum Baden und Grillieren gedacht. Wer 
Schlauchboote o.ä. benutzen möchte, kann auf das nahegelege-
ne «Brüggli» ausweichen, wo keine Einschränkungen bestehen.

Kontakt:

Amt für Raumplanung
Aabachstrasse 5
6300 Zug
Tel. +41 41 728 54 80
info.arp@zg.ch
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